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Verbandsversammlung 
öffentliche Sitzung 
 
Datum: 11.09.2023 
 

 

 
Tagesordnungspunkt: 6   Vorlagennummer:  VV/59 
 

Vereinbarung zur Personalüberlassung 
 

 
 
 
 
Verfasser:  Kai Kübler  

 
 
 
 

 

Helmut Riegger 
 
Anlage(n): Vereinbarung zur Personalüberlassung zwischen Landkreis Calw und 
Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn  
 
 
Antrag: 
 
Die Verbandsversammlung stimmt der Vereinbarung zur Personalüberlassung 
zwischen Landkreis Calw und Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn zu.  
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Begründung:  
 
In der dritten Sitzung der Verbandsversammlung am 23.01.2018 (Vorlage VV/9) wurde 
die Vereinbarung zur Personalüberlassung zwischen Landkreis Calw und Zweckverband 
Hermann-Hesse-Bahn beschlossen. 
 
Durch die Neuorganisation im Landratsamt und der personellen Änderungen im 
Zweckverband ist es nötig, die Vereinbarung zu überarbeiten. 
 
Im Kern regelt die vorliegende Vereinbarung: 
 

1. Überlassen werden folgende Mitarbeiter des Landkreises mit jeweiligem Anteil 
des Beschäftigungsumfangs 

a. Herr Thomas Huck mit 30 % 

b. Herr Holger Schwolow mit 100 % 

c. Herr Kai Kübler mit 100% 

d. Frau Kathrin Lutz mit 50 %  

(derzeitiger Beschäftigungsumfang 20 %, ab 2024 mit 30 %) 

 
2. Die Abrechnung der Personalkosten erfolgt jährlich nach Abschluss des 

Haushaltsjahres auf Rechnungstellung durch den Landkreis. Dabei werden die 
tatsächlich entstandenen Personalkosten zuzüglich einer Sachkostenpauschale in 
Rechnung gestellt. 
 

3. Der Verbandsvorsitzende ist gegenüber den Mitarbeitern im Rahmen der 
Tätigkeit für den Zweckverband Dienstvorgesetzter und anordnungs- und 
weisungsbefugt. 

 
 


